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Staatssekretariat für
Sicherheit notwendig

Der gegenwärtige Krieg in der Ukraine,
aber auch der Krieg in Nahost haben
unmittelbare Auswirkungen auf die
Schweiz. Etwa bezüglich der Aufnahme
von Flüchtlingen oder wegen der Not-
wendigkeit verstärkter humanitärer
Hilfe seitens der Schweiz in den Kriegs-
gebieten («Schweizer Staatssekreta-
riat für Sicherheit ist unnötig», NZZ
25. 10. 23).

Mehrere Departemente und diverse
Bundesämter sind durch diesen Krieg
unmittelbar betroffen, und zugleich ist
die internationale und die europäische
Kooperation bezüglich dieser bewaffne-
ten Auseinandersetzungen viel intensi-
ver, als dies noch vor anderthalb Jahren
vorstellbar war. Dass es eine zentrale
sicherheitspolitische Führung in der
Bundesverwaltung braucht, kann heute
wohl nicht verneint werden.

In den 1990er Jahren gab es eine
breite politische und verfassungsrecht-
liche Diskussion, wie der Bundesrat und
seine Mitglieder angesichts ihrer per-
manenten Überlastung gestärkt wer-
den könnten. Soll der Bundesrat nicht
auf neun oder gar auf elf Mitglieder er-
höht werden?

Oder soll eine zweite politisch-admi-
nistrative Ebene mit Staatssekretärin-
nen bzw. Staatssekretären unter dem
Bundesratsgremium ergänzend ein-
gerichtet werden? Die Beratungen er-
gaben keine Lösung.

Doch es wurden, jedenfalls in gros-
sen Politikbereichen der Departemente,
Schritt für Schritt Staatssekretariate ge-
schaffen: das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco), dasjenige für Bildung,
Forschung und Innovation (SBFI), das
Staatssekretariat für internationale
Finanzfragen (SIF) sowie dasjenige für
Migration (SEM).

Alle diese übergreifenden Organi-
sationseinheiten haben nicht zuletzt
erhebliche aussenpolitische Aufga-
ben. Das gilt erst recht für das geplante
Staatssekretariat für Sicherheit.

Zusammenfassend ist der Grundsatz-
beschluss des Bundesrates auf Schaffung
eines Staatssekretariats für Sicherheit
heute, in dieser schrecklichen Zeit von
Krieg, menschlicher Not und heftigen
in- und ausländischen politischen Span-
nungen, richtig und notwendig. Fähige
Personen werden sich finden.
Rainer J. Schweizer, Prof. em. für Staats-

und Völkerrecht an der Universität
St. Gallen

Das Spital Uster
ist versorgungsrelevant

Im Jahr 2022 behandelte das Spital
Uster so viele Patienten wie nie zuvor,
10 370 stationäre und 68 810 ambu-
lante Fälle, und es schrieb operativ ein
gutes Ergebnis. Es ist derzeit jedoch
noch belastet mit Altlasten des frühe-
ren Bauprojekts.

In mehreren Bereichen ist es mit sei-
nem Einzugsgebiet von 180 000 Ein-

wohnern versorgungsrelevant für den
ganzen Kanton Zürich. Der von einem
pensionierten Hausarzt geäusserte Vor-
schlag, das Spital Uster zu schliessen
und dafür die Hausarztmedizin zu för-
dern, ist realitätsfremd und nicht ziel-
führend («Spitalschliessung als Chance»,
Leserbrief NZZ 30. 10. 23).

In der Grundversorgung sind wir
Hausärzte auf gute Spitäler angewie-
sen, an die wir komplexe Fälle mit
gutem Gewissen überweisen können
und die auch unseren Nachwuchs an
Ärzten und Pflegefachpersonal in der
Praxis ausbilden.

Das Spital Uster hatte oft eine Bet-
tenbelegung über 100 Prozent, wes-
halb es schon heute oft schwierig ist,
ein Spitalbett zu finden für unsere
Notfälle. Und nicht zu vergessen, vor
knapp drei Jahren waren wir froh um
jedes Spitalbett.

Es bestehen bereits heute monate-
lange Wartezeiten für spezialärztliche
Abklärungen und Therapien. Und die
demografische Entwicklung wird die-
ses Problem in den nächsten Jahren
massiv verschärfen.

Die umliegenden Spitäler wären
zurzeit keinesfalls in der Lage, die
hohen Fallzahlen von Uster zu über-
nehmen, ist das Spital Uster gemäss
den Zahlen des BAG 2021 doch das
neuntgrösste Spital des Kantons, das
Spital Wetzikon das elftgrösste.

Wir bitten deshalb die Bevölkerung,
dem Spital Uster mit der notwendi-
gen Aktienkapitalerhöhung weiterhin
die Grundlagen zu geben, für unsere
Bevölkerung in der bisherigen hohen
Qualität zu sorgen und eine medizini-
sche Unterversorgung der Region zu
verhindern. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Dr. med. Res Kielholz, Präsident
Ustermer Ärzte, Dr. Kathrin Berli,
Vizepräsidentin Ustermer Ärzte

Interview
über Bullshit-Jobs

Im Interview mit dem Soziologen Simon
Walo über sinnlose Jobs hätte man, was
zwischen den Zeilen anklingt, noch
mehr herausarbeiten können, dass sich
David Graebers «objektiver» und Walos
«subjektiver» Ansatz zur Bewertung
von Bullshit-Jobs erheblich unterschei-
den («Im Management werden teilweise
unnötige Positionen geschaffen», NZZ
30. 10. 23).

Ob ein Job Bullshit ist oder nur
so empfunden wird, hängt stark vom
Selbstbild eines Werktätigen ab und
dem Wunsch, an seinem Selbstwert-
gefühl nicht kratzen zu lassen.

Graebers Ansatz beruht nämlich
auf dem Ökonomieprinzip, das man
so formulieren könnte: Der Beruf als
solcher, etwa des Diplomaten, mag an
sich nicht unnütz sein, aber es gibt auf
dem Feld zu viele.

Nehmen Sie den öffentlichen Dienst,
vor allem die Ministerien: Jeder, der
dort schon einmal gearbeitet hat, weiss,
dass so ein Ministerium sinnvolle Tätig-
keit leisten kann und muss, aber dass
die ganze Ministerialbürokratie kata-

strophal überbesetzt ist. Fragen Sie ein-
mal (= subjektiver Ansatz) einen Staats-
minister bzw. Parlamentarischen Staats-
sekretär in einem Ressort, ob er Leis-
tung bringe. Er wird Ihnen dies mit
Verve versichern, und seine Mitarbeiter
werden es alle bestätigen.

Tatsächlich ist der objektive Nutzen
dieser Personen gleich null. Wie sagte
einmal ein beamteter, also normaler
Staatssekretär: Die Parlamentarischen
Staatssekretäre sind nützliche Leute; sie
machen die Arbeit, die wir nicht hätten,
wenn es sie nicht gäbe.

Die Leute, die solche Jobs inne-
haben, verbrauchen wichtige Ressour-
cen, die an anderer Stelle fehlen, etwa
für Pflegekräfte oder die Polizei.

Bernd Ganter, Berlin

Nachruf auf
Ernst Buschor

Ich will dem berühmten Verstorbenen
keineswegs Steine hinterherwerfen, darf
aber als damals involvierter Gymnasial-
lehrer doch die Argumente wiederholen,
die gegen die Schulpolitik von Prof.
Ernst Buschor in die Debatte geworfen
wurden («Als Regierungsrat krempelte
er die Bildungslandschaft um», NZZ
26. 10. 23).

Die «Umkrempelung der Bildungs-
landschaft» wurde nicht in erster Linie
durch die durchaus nötige Einführung
von Computer und Internet in die Wege
geleitet, wie Peter Grünenfelder in sei-
nem Nekrolog anmerkt.

Schon über dem ersten Organi-
gramm der Zürcher Bildungsdirektion
stand nämlich der bezeichnende Be-
triebsbegriff «Konzernstruktur».

Genau hier begann denn die grund-
sätzliche Opposition der Lehrerschaft
und der Schulpfleger.

Die Pädagogen wollten nicht Ange-
stellte eines betriebswirtschaftlichen
Konzernes werden, der die Schülerin-
nen und Schüler als Kunden definiert.

Xaver Stalder, Stäfa

An unsere Leserinnen
und Leser

Wir danken allen Einsenderinnen
und Einsendern von Leserbriefen
und bitten um Verständnis dafür,
dass wir über nicht veröffentlichte
Beiträge keine Korrespondenz
führen können. Kurz gefasste Zu-
schriften werden bei der Auswahl
bevorzugt; die Redaktion behält
sich vor, Manuskripte zu kürzen.
Jede Zuschrift an die Redaktion
Leserbriefe muss mit der vollstän-
digen Postadresse des Absenders
versehen sein.

Redaktion Leserbriefe
NZZ-Postfach, 8021 Zürich
E-Mail: leserbriefe�nzz.ch
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TRIBÜNE

Parallelwelt
Bundeshaus
Gastkommentar
von ALAIN GRIFFEL

Wie ist das möglich: Am 29. September verabschiedeten Natio-
nal- und Ständerat einstimmig – also ohne Gegenstimme und ohne
Enthaltung – eine Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG),
die von der gesamten Fachwelt einhellig als untauglich und kon-
traproduktiv abgelehnt worden war. Die RPG-Revision betrifft
das Bauen ausserhalb der Bauzonen, wird dieses aber nicht ein-
dämmen, sondern weiter ankurbeln, und zwar massiv. Unabhängig
von dieser problematischen inhaltlichen Ausrichtung stösst die Ge-
setzesrevision mit äusserst diffusen Formulierungen in eine neue
Dimension gesetzgeberischer Unbestimmtheit und Unklarheit vor,
wie man sie noch nie gesehen hat.

Paradox ist, dass auf der einen Seite alle nach Verfahrens-
beschleunigung und -vereinfachung rufen und der Gesetzgeber
auf der anderen Seite ein Regelwerk schafft, das wegen seiner
hochgradigen Unklarheit zu zahllosen Rechtsstreitigkeiten füh-
ren und in den nächsten zwanzig Jahren für üppiges «Juristen-
futter» sorgen wird. Auf den Punkt gebracht hat es ein Fach-
kollege, der an einer Hochschule Raumplanungsrecht lehrt, im
Hauptberuf aber Anwalt ist. Er schrieb mir unlängst: «Als Lehr-
beauftragtem graut mir vor der Gesetzesrevision, als Anwalt
freue ich mich darauf.» Klarer kann man es wohl nicht zum Aus-
druck bringen.

Aber wie konnte es so weit kommen? Die Gesetzgebungsarbei-
ten dauerten rund vierzehn Jahre, neun davon verwaltungsintern
und fünf im Parlament. Insgesamt wurden nicht weniger als drei Ver-
nehmlassungen durchgeführt. Der Gesetzgebungsprozess vereinigte
alle Zutaten, die es braucht, um zu einem möglichst schlechten Er-
gebnis zu gelangen: Zu Beginn wurde nicht eine Expertenkommis-
sion eingesetzt, um die konzeptionelle Grundlagenarbeit zu leisten
(was heute generell nicht mehr vorkommt). Vielmehr hat man, wie
damals im Departement für Umwelt,Verkehr, Energie und Kommu-
nikation üblich, von Anfang an die Betroffenen einbezogen.

Sodann hat das Bundesamt für Raumentwicklung den Karren
zunächst mit diversen anderen Themen völlig überladen. Schliess-
lich gelangte 2018 ein Gesetzesentwurf ins Parlament, in dessen
Zentrum ein gänzlich unausgegorener Mechanismus zur Begren-
zung der Anzahl Bauten ausserhalb der Bauzonen stand, der so-
genannte «Planungs- und Kompensationsansatz».

Eine unheilvolle Rolle spielten auch die Umweltverbände. Sie
reichten 2020 ihre Landschaftsinitiative ein – im dümmsten aller
möglichen Momente: zu spät, um den damaligen Gesetzespfusch
noch zu retten, aber zu früh, um etwas Neues anzustossen. Der
Nationalrat war ein Jahr zuvor auf die Vorlage nicht eingetreten,
weil er sie zu kompliziert fand.

Ein Anwaltsgrüppchen im Ständerat nahm den Steilpass der
Umweltorganisationen dankbar auf, erweckte den Leichnam wie-
der zum Leben, reicherte ihn mit seinen Steckenpferden – wie der
Umnutzung von Ställen – an und übergoss ihn mit einem Zucker-
guss namens Stabilisierungsziel, um den Organisationen den er-
wünschten Sand in die Augen zu streuen. Diese hatten nämlich von
Anfang an erkennen lassen, dass sie ihre Initiative keinesfalls zur
Abstimmung bringen wollen, sondern auf einen indirekten Gegen-
vorschlag aus waren, buchstäblich um jeden Preis.

Das ist auch dem Ständerat nicht entgangen, weshalb er in der
Differenzbereinigung gefahrlos auf seinen Maximalpositionen be-
harren konnte.

Doch zurück zur Ausgangsfrage:Wie kann es sein, dass das Par-
lament einstimmig gutheisst, was die Fachwelt einhellig ablehnt?
Dieses Extrembeispiel zeigt, wie weit sich die Blase der Politik in-
zwischen von Expertenwissen abgekoppelt hat und nach eigenen
Gesetzmässigkeiten funktioniert. Zuerst zog man Experten nicht
mehr bei, dann ignorierte man ihre Einwände, und nun weist man
diese schroff zurück, weil man sie als Störfaktor empfindet. Wie-
derholt wurde ich in jüngerer Zeit gefragt, was man tun könne, um
dies wieder zu ändern. Meine Antwort: Ich weiss es auch nicht.
Irgendwann resigniert man.

Alain Griffel ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Univer-
sität Zürich.


